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ANHANG  

Erklärung der Kommission 

 

In der Interinstitutionellen Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und 

der Kommission über die Haushaltsdisziplin, die Zusammenarbeit im Haushaltsbereich und 

die wirtschaftliche Haushaltsführung sowie über neue Eigenmittel, einschließlich eines 

Fahrplans für die Einführung neuer Eigenmittel, wird die Kommission unter Nr. 30 bis 33 

aufgefordert, ein integriertes und interoperables Informations- und Überwachungssystem für 

den Zugang zu den erforderlichen Daten und für deren Analyse im Hinblick auf eine 

allgemeine Anwendung durch die Mitgliedstaaten zur Verfügung zu stellen, das ein 

gemeinsamen Instrument zur Datenauswertung und Risikoanalyse umfasst. Darüber hinaus 

kamen die drei Organe überein, im Zuge des Gesetzgebungsverfahrens zu den einschlägigen 

Basisrechtsakten loyal zusammenzuarbeiten, um die diesbezüglichen Folgemaßnahmen zu 

den Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom Juli 2020 sicherzustellen. 

Die Kommission ist der Auffassung, dass die von den gesetzgebenden Organen gemäß 

Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe a erzielte Einigung über die obligatorische Nutzung eines 

gemeinsamen Instruments zur Datenauswertung sowie die Erhebung und Analyse von Daten 

über die wirtschaftlichen Eigentümer der Mittelempfänger nicht ausreicht, um den Schutz des 

Unionshaushalts und von NextGenerationEU vor Betrug und Unregelmäßigkeiten zu 

verstärken und um wirksame Kontrollen in Bezug auf Interessenkonflikte, 

Unregelmäßigkeiten, Doppelfinanzierungen und kriminellen Missbrauch der Mittel zu 

gewährleisten. Daher spiegelt die von den gesetzgebenden Organen in der Verordnung über 

den Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung für entlassene 

Arbeitnehmer vereinbarte Vorgehensweise die angestrebten Ziele und den Geist der 

Interinstitutionellen Vereinbarung nicht angemessen wider. 
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